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Die Referatsleiter müssen bei den regelmäßigen 
Dienstbesprechungen konsequenter und abrechen
barer über die Aufgabenerfüliung und den tat
sächlich,, erreichten Befäbigungsstand der Mit
arbeiter ihres Verantwortungsbereiches berichten*

Aufmerksam sind alle aufgetretenen Erziehungs-
\

Probleme aufzugreifen.
An ihrer Beseitigung ist bis zur völligen Klä- 
, rung unablässig zu arbeiten.

Erkannte Unsicherheitsfaktoren im Mitarbeiter
bestand dürfen nicht zu lange geduldet werden.

Entsprechend der Rahmenstruktur für die Abtei-/ . '
lung XIV der 3V sind die Referate Sicherung und 
Kontrolle dem stellvertretenden Leiter der Ab
teilung unterstellt, der auch vorrangig für 
die Belange des Sichsrungs- und Kontrolldienstes 
verantwortlich zeichnet, jedoch kann der Leiter 
der Diensteinheit nicht aus der Gesamtverant
wortung für die Führung und Leitung der Dienst
einheit, d*h. auch der Sicherungs- und Kontroll- 
kollektive, entbunden werden«

Verstärkt, und für jeden Mitarbeiter spürbar, 
muß der Leiter seiner generellen Verantwortung 
besser gerecht werden.


